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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich 
am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. 
Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die 
Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 

Investitionsrechnung 
Der wesentliche Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die 
Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben 
erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, 
Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu 
aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 

Bilanz 
Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungs-
vermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital). 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde 
sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer 
hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden 
kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese 
ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, 
welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Abschreibungssätze. 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser 
Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht 
bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden 
müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die 
Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennen- 
anlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die 
Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 
„neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind 
saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 
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Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 
 
Im Sinne von § 50 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend das Rechnungsergebnis der Jahres-
rechnung 2025. 
 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 6‘333‘357.90 und einem Ertrag von CHF 7‘214‘483.49 mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 881‘125.59 ab. Die Abweichung gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 44‘812.00 beträgt CHF 836‘313.59. 
Das bessere Ergebnis entstand im Wesentlichen durch die Aufwertung einer Parzelle im Finanzvermögen von CHF 420‘000.00, den Erhalt eines 
Betrages aus dem horizontalen Finanzausgleich von rund CHF 102‘000.00 und höheren Steuereinnahmen. 
 

In den Bereichen 0 Allgemeine Verwaltung (CHF 151‘000.00), 2 Bildung (CHF 76‘000.00), 3 Kultur/Sport/Freizeit/Kirche (CHF 5‘000.00), 4 Ge-
sundheit (CHF 91‘000.00), 6 Verkehr (CHF 55‘000.00) und 8 Volkswirtschaft (CHF 15'000.00) war der Nettoaufwand jeweils höher als budgetiert. 
Im Bereich 9 Finanzen und Steuern ist der Nettoertrag (CHF 1‘196‘000.00) höher. Darin ist die erwähnte einmalige Aufwertung einer Sachanlage 
des Finanzvermögens enthalten. Alle wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 10‘000.00) pro Position werden später in diesem Bericht detaillierter 
erläutert. 
 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 324.45 auf. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 20‘425.00. 
Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 144‘078.38 ab und budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 103‘630.00. 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 10‘999.55 anstatt des budgetierten Mehrertrages von CHF 
12‘390.00 aus. Für die Spezialfinanzierung Antennen- und Kabelanlage wurde ein Mehraufwand von CHF 16‘775 budgetiert und aus der Jahres-
rechnung resultiert nun ein Ertragsüberschuss von CHF 41‘474.99. 
 

Investitionsrechnung 
Die Investitionsrechnung 2025 weist Ausgaben von CHF 48‘331.50 und negative Einnahmen von CHF 18‘000.00 aus. Die Nettoinvestition beträgt 
somit CHF 66‘331.50. Investiert wurde in die IT-Infrastruktur der Schule und die Wasserleitung zum Reservoir Galms. Die negativen Einnahmen 
entstanden durch rektifizierte Anschlussgebühren aus Vorjahren. 
 

Bilanz 
Mit der Umfinanzierung eines Kontokorrentkredits der Basellandschaftlichen Kantonalbank in ein Festzinsdarlehen bei der Raiffeisenbank konnte 
eine Liquiditätsreserve geschaffen werden. Aufgrund der Aufwertung erhöhten sich die Sachanlagen des Finanzvermögens. Bedingt durch die 
geringe Investitionstätigkeit und den vorgenommenen Abschreibungen sank das Verwaltungsvermögen um rund CHF 325‘000.00 auf CHF 
8‘011‘650.99 per Ende 2025. Die Kreditoren konnten gegenüber dem Vorjahreswert rund CHF 176‘000.00 reduziert werden. Bei den Darlehen 
wurde das 10-jährige Darlehen von CHF 1.0 Mio. amortisiert. Dieses wurde damals der Bürgergemeinde zur Verfügung gestellt und ist nun 
vollständig zurückbezahlt. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2025 CHF 2‘171‘368.54. Die Nettoschuld des Gesamthaushalts beträgt per Ende 
2025 CHF 2‘956‘103.00 oder pro Einwohner CHF 2‘170.41 und konnte erheblich reduziert werden. 
 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist per Ende Jahr ein Eigenkapital von CHF 1‘492‘901.38 und eine Nettoschuld von CHF 
1‘559‘091.00 aus. Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist per 31.12.2025 ein Eigenkapital von CHF 819‘116.81 auf, was dem 
Nettovermögen entspricht. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung hat per Ende 2025 ein Eigenkapital von CHF 18‘937.62, was ebenfalls dem 
Nettovermögen entspricht. Die Spezialfinanzierung Antenne verfügt über ein Eigenkapital von CHF 351‘823.71 und einem Nettovermögen von 
CHF 83‘375.00. 
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Erläuterungen zu Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget gemäss 
§ 164 Abs. 3 des Gemeindegesetzes erläutert (+/- CHF 10’000.00). Kredite, für welche das Budget die Rechtsgrundlage ist, jedoch eine unge-
nügende Höhe aufweist, gelten gemäss § 162 Abs. 4 des Gemeindegesetzes mit der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen. 
 
Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 
0220.3052.00 AG-Beiträge Pensions-

kasse 
Das neue Team der Gemeindeverwaltung Seltisberg ist sehr jung. Dementsprechend sind die 
Pensionskassenbeiträge tiefer resp. sind lediglich Risikobeiträge zu entrichten.  

-10‘403.10 

0220.3132.00 Honorare und externe 
Beratung 

Mehrere Monate wurde ein Gemeindeverwalter im Auftragsverhältnis angestellt. Zudem 
wurden übergeordnete Aufgaben im Rechnungswesen an einen externen Dienstleister 
übertragen. 

167‘823.70 

0220.3113.00 Informatik-
Nutzungsaufwand 

Zwei Programme (Zeiterfassung und HIBox) wurden länger genutzt als erwartet. Zudem 
konnte Microsoft 365 erfolgreich installiert werden. 

13‘049.40 

1500.3632.00 Beitrag an Feuerwehr-
verbund 

Die Kosten für die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal fielen aufgrund der personellen und 
strukturellen Veränderungen höher als budgetiert aus. 

15‘863.35 

2120.3020.00 Löhne Lehrkräfte Primar-
schule 

Die Löhne der Lehrkräfte Primarschule fielen einerseits durch eine höhere Teuerung und 
andererseits durch zusätzliche Entlastungen der Pensen höher als budgetiert aus. 

59‘810.70 

2120.3052.00 AG-Beiträge Pensions-
kasse 

Die Pensionskassenbeiträge der Lehrkräfte Primarschule sind höher als budgetiert. 10‘913.50 

2120.3612.01 Beitrag für auswärtige 
Schulen 

Im Jahr 2025 haben alle schulpflichtigen Kinder der Gemeinde Seltisberg in Seltisberg die 
Schule besucht und es fielen deshalb keine Kosten für auswärtigen Schulbesuch an. 

-22‘760.00 

2120.4612.00 Schulgelder von anderen 
Gemeinden 

Der Schulbesuch von nicht in Seltisberg wohnhaften Kinder wurde den Wohngemeinden 
gemäss Regionalem Schulabkommen fakturiert. Für Kinder des Heims auf Berg bestreiten 
andere Kantone und teilweise auch BL-Gemeinden die Kostenübernahme ab. 

43‘693.30 

2140.3612.01 Beitrag an Reg. Musik-
schule 

Die Kosten für die Regionale Musikschule Liestal sind gegenüber dem Vorjahr um über CHF 
10'000.00 gesunken. 

-21‘853.20 

2170.3910.00 Interne Verrechnung 
Löhne 

Der Verteiler wurde angepasst. -11‘520.00 

3321.3130.02 Signaleinkauf Die Kosten für den Signaleinkauf bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der budgetierte Betrag 
basierte auf den vormaligen Vertragsgrundlagen. 

-11‘174.20 

3321.3510.00 Einlagen in Spezial-
finanzierung Antennen- 
und Kabelanlage 

Die SF Antennen- und Kabelanlage schliesst mit einem Mehrertrag ab, budgetiert war jedoch 
ein Mehraufwand (siehe Konto 3321.4510). 

41‘474.99 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

3321.4240.01 Rückvergütung Signal-
lieferung 

Im Jahr 2025 erfolgte ein unerwarteter Zahlungseingang von CHF 22'867.37 für die Erfolgs-
beteiligung vom 1. Halbjahr 2023 des ehemaligen Vertragspartners.  

-19‘223.27 

3321.4510.00 Entnahme aus Spezial-
finanzierung Antennen- 
und Kabelanlage 

Die SF Antennen- und Kabelanlage schliesst mit einem Mehrertrag ab, budgetiert war jedoch 
ein Mehraufwand (siehe Konto 3321.3510). 

-16‘775.00 

4120.3634.00 Beitrag an Alters- und 
Pflegeheim 

Die Kosten für Alters- und Pflegeheimen sind abhängig von den Eintritten und Todesfällen 
und insbesondere vom Pflegebedarf der Bewohner/innen. Die Budgetwerte basieren deshalb 
auf Annahmen und Erfahrungswerten. Im Altersbereich sind generell höhere Kosten zu ver-
zeichnen. 

56‘228.85 

4210.3636.01 Spitex Regio Liestal Die Beiträge für die Spitex Regio Liestal wurden gemäss Beitragsrechnungen verbucht und 
sind höher als budgetiert. 

26‘969.20 

4210.3636.02 Beiträge an übrige private 
Organisationen 

Die Aufwände sind gebundene Kosten und sind schwierig zu budgetieren. Grundsätzlich ist 
eine erhöhte Inanspruchnahme von privaten Spitexangeboten festzustellen. 

10‘925.60 

4331.3132.00 Zahnarztrechnungen kons. Die Zahnarztrechnungen für die Kinder- und Jugendzahnpflege waren höher als budgetiert. 
Diese können jedoch weitgehend weiterverrechnet werden. 

10‘378.90 

4331.4260.00 Elternbeiträge 
konservierend 

Die höheren Zahnarztrechnungen für die Kinder- und Jugendzahnpflege lösten höhere 
Elternbeiträge aus. 

-11‘598.75 

5350.3637.00 Beiträge an private 
Haushalte 

Die Zusatzbeiträge an in Alters- und Pflegeheimen wohnende EL-Bezüger sind stark abhängig von 
der finanziellen Situation der entsprechenden Personen und der Anzahl. Die Beiträge sind 
rückerstattungspflichtig. Im Jahr 2025 mussten mehr Zusatzbeiträge ausgerichtet werden. 

12‘650.20 

5350.4260.00 Rückerstattungen Dritter, 
Rückzahlung Zusatz-
beiträge EL 

Im Jahr 2025 konnten EL-Zusatzbeiträge zurückgefordert werden. -14‘000.00 

5720.3637.00 Beiträge an private 
Haushalte 

Die Sozialhilfekosten können nicht genau budgetiert werden und sind stark abhängig von der 
Dauer und der Anzahl der unterstützenden Personen. 

10‘370.10 

5730.3637.00 Beiträge an private 
Organisationen 

Aufwand und Ertrag im Asylbereich ist abhängig von der Anzahl und der Aufenthaltsdauer der 
zugewiesenen Personen. Die Anzahl ist wiederum abhängig vom weltpolitischen Umfeld. 

-101‘808.11 

5730.4611.00 Entschädigung vom 
Kanton 

83‘877.10 

6150.3132.00 Honorare externe Berater, 
Gutachter, Fachexperten 

Unter anderem verursachten nachträglich fakturierte Ingenieurhonorare für das Projekt 
Sanierung Jurastrasse die Mehrkosten. 

18‘202.45 

6150.4260.00 Rückerstattungen Dritter EO-Entschädigungen sowie der Verkauf des Fahrzeuges VW Amorak und daraus resultierende 
Rückerstattungen von Versicherungsprämien wie auch MFK sind auf diesem Konto verbucht. 

13‘812.75 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

6290.3109.00 Tageskarten Die SBB-Tageskarten sind äusserst beliebt. 16‘247.85 

6290.4250.00 Verkauf Tageskarten -16‘856.00 

7101.3132.00 Honorare externe Berater, 
Gutachter, Fachexperten 

Diverse rechtliche Abklärungen in Zusammenhang mit Anschlussgebühren verursachten die 
höheren Kosten. 

15‘784.88 

7101.3143.02 Baulicher Unterhalt 
Brunnstube Tugmatt 

Die geplanten Unterhaltsarbeiten bei der Brunnstube Tugmatt wurden nicht ausgeführt. -26‘000.00 

7101.3143.03 Baulicher Unterhalt 
Reservoir Galms 

Die Unterhaltshaltarbeiten waren tiefer als budgetiert, weil die Sanierung der Kammer 3 nicht 
ausgeführt wurde. 

-24‘493.85 

7101.3910.00 Interne Verrechnung 
Löhne 

Der Verteiler wurde angepasst. -13‘540.00 

7101.4240.00 Wasserverkauf Einwohner Im Jahr 2025 wurde aufgrund des nassen Sommers weniger Wasser verbraucht.  11‘860.05 

7101.4240.02 Wasserverkauf Vertrags-
gemeinden 

Die Wasserlieferungen nach Lupsingen waren tiefer. 14‘124.80 

7101.4510.00 Entnahmen aus Spezial-
finanzierung Wasserver-
sorgung 

Der Mehraufwand der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird dem Eigenkapital belastet. 20‘100.55 

7101.4612.00 Entschädigungen von 
Gemeinden und 
Zweckverbänden 

Für die budgetierte Entschädigung fehlt die rechtliche Grundlage resp. die Budget-Position 
war falsch. 

30‘000.00 

7201.3132.00 Honorare externe Berater, 
Gutachter, Fachexperten 

Die Kosten für die Kanal- und Wassergesuche 2025 waren tiefer als budgetiert. -14‘078.70 

7201.3611.00 Abwassergebühren Kanton Der kantonale Schmutzwassertarif stieg in den vergangenen Jahren stark an. Die Schmutzwasser-
gebühren an den Kanton waren zu tief budgetiert. 

22‘441.25 

7201.4391.00 Übertragung aus der 
Investitionsrechnung 

Eine hohe Abwasseranschlussgebühr musste rektifiziert respektive reduziert werden. Anstatt die 
Differenz zu aktivieren, wurde sie in die Erfolgsrechnung übertragen und damit sofort abge-
schrieben. 

-10‘500.00 

7201.4510.00 Entnahme aus Spezial-
finanzierungen Abwasser-
beseitigung 

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 144‘078.38 ab und 
budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 103‘630.00. Der gesamte Mehraufwand wird dem 
Eigenkapital belastet. 

40‘448.38 

7201.4940.00 Verrechneter Kapitalertrag 
Kanalisation 

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist ein Nettovermögen auf. Gemäss 
Gemeinderechnungsverordnung und Empfehlung des Kantons ist dieses intern mit 0.8% zu 
verzinsen. 

-23‘000.00 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

7301.3510.00 Einlagen in Spezial-
finanzierung 
Abfallbeseitigung 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 10‘999.55 
anstatt des budgetierten Mehrertrages von CHF 12‘390.00 aus. Der Mehraufwand wird dem 
Eigenkapital entnommen (siehe Konto 7301.4510.00) 

-12‘390.00 

7301.4510.00 Entnahmen in Spezial-
finanzierung 
Abfallbeseitigung 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist einen Mehraufwand von CHF 10‘999.55 
anstatt des budgetierten Mehrertrages von CHF 12‘390.00 aus (siehe Konto 7301.3510.00). 

-10‘999.55 

9100.3182.00 Wertberichtigung Steuer-
guthaben natürliche 
Personen 

Die Wertberichtigung wurde pauschal mit 2% auf dem Bruttobetrag der Steuerforderungen 
berechnet. Es handelt sich um die Veränderung (Bildung) der Wertberichtigung.  

13‘100.00 

9100.4000.00 Einkommensteuern 
natürliche Personen lfd. 
Jahr 

Die Einkommenssteuern 2025 liegen über dem budgetierten Betrag. Massgebend für die 
Berechnung waren die provisorischen Fakturen, welche u.a. aufgrund der Prognosen der 
Steuerverwaltung BL angepasst wurden. 

-314‘310.45 

9100.4002.00 Quellensteuern natürliche 
Personen 

Die Quellensteuern werden von den Arbeitgebern dem Kanton abgeliefert. Die Gemeinden 
erhalten ihre Anteile vom Kanton. Die Budgetzahlen können jeweils nur geschätzt werden. 

-33‘546.25 

9101.4000.00 Einkommenssteuern 
natürliche Personen Vorj. 

Die Steuerabgrenzungen waren im Rechnungsjahr 2024 bei den Einkommenssteuern zu tief. -212‘854.86 

9101.4001.00 Vermögenssteuern 
natürliche Personen 
Vorjahre 

Die aktiven Steuerabgrenzungen von CHF 16‘000.00 waren im Rechnungsjahr 2024 bei den 
Vermögenssteuern zu hoch resp. es hätten passive Abgrenzungen verbucht werden müssen.  

40‘040.75 

9300.4622.00 Horizontaler Finanzaus-
gleich 

Es wurde kein Finanzausgleich budgetiert. Die Gemeinde Seltisberg hat einen Beitrag von CHF 
101‘976.00 erhalten. 

-101‘976.00 

9610.3401.00 Verzinsung 
Finanzverbindlichkeiten 

Der negative Kontokorrentsaldo bei der BLKB (hohe Sollzinssätze) konnte durch ein Darlehen 
ersetzt werden. Dementsprechend sank der Zinsaufwand. 

-20‘634.22 

9610.4940.00 Interne Verrechnungen 
Zinsen 

Die SF Wasserversorgung weist eine Nettoschuld aus. Dem ebenfalls überschuldeten steuer-
finanzierten Haushalt sind deshalb die für die Wasserversorgungen entstandenen Fremd-
kapitalzinsen als interne Verzinsung zurückzuerstatten. Diese Beträge wurden nicht 
budgetiert. 

-22‘600.00 

9630.3439.00 Übriger Liegenschafts-
aufwand FV 

Neben den Unterhaltskosten werden auch der Strom und der Wärmebezug auf diesem Konto 
verbucht. Der budgetierte Betrag war zu tief. 

23‘209.00 

9630.4430.00 Pacht- und Mietzinsen Wenige Leerstände und zusätzliche Entschädigungen führten zum Mehrertrag. -10‘437.95 

9630.4439.00 Übriger Liegenschafts-
ertrag FV 

Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus den Nebenkostenabrechnungen verbucht, 
welche höher ausfielen als erwartet. 
 

-10‘752.15 
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Legende: Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen 

beeinflussen das Ergebnis negativ (höherer Aufwand / tieferer Ertrag). 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

9630.4443.00 Wertberichtigungen 
Sachanlagen 

Eine in der Bauzone befindliche Parzelle wurde bei der Neubewertung im 2024 übersehen 
und nun nachträglich auf den mutmasslichen Verkehrswert aufgewertet. 

-420‘000.00 

9950.3390.00 PK-Bilanzfehlbetrag Bedingt durch das gute Rechnungsergebnis 2024 wurde der PK-Bilanzfehlbetrag im 2024 
vollständig ausgebucht. Dieser Sachverhalt war zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 
2025 hoch nicht bekannt. 

-37‘821.00 
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Gemeinde Seltisberg Finanzkennzahlen Jahresrechnung 2025 

Kennzahl 
Rechnung 2025 Rechnung 2024 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 3770% 

 3997% 

 5515% 

 N/V 

 

 

 

 2292% 

 N/V 

 292% 

 -14308% 

 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann 
stark schwanken. Mittelfristig sollte der 
Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% 
betragen, wobei auch der Stand der aktuellen 
Verschuldung und die Konjunkturlage (bei 
Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine 
Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil 1.6% Gut 1.5% 0.8% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 9%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 7.0% 
Tragbare 
Belastung 

6.1% 7.3% 
< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil 16% Mittel 12% 11% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 1% 
Schwache 
Investitions-
tätigkeit 

7% 10% 

< 10%: Schwache Investitionst. 
10% - 20%: Mittlere Investitionst. 
20% - 30%: Starke Investitionst. 
> 30%: Sehr starke Investitionst. 

Nettoverschuldungsquotient 63% Gut 103% 101% 
< 100%: Gut 
100% - 150%: Genügend 
> 150%: Schlecht 

Nettoschuld in CHF / Einwohner 2182.00 
Hohe Ver-
schuldung 

3039 2993.00 

< CHF 0: Nettovermögen 
CHF 0 - 600: Geringe Verschuldung 
CHF 601 - 1'500: Mittlere Verschuldung 
CHF 1'501 - 3'000: Hohe Verschuldung 
> CHF 3'000: Sehr hohe Verschuldung 

Bruttoverschuldungsanteil 129% Mittel 111% 128% 

< 50%: Sehr gut 
50% - 100%: Gut 
100% - 150%: Mittel 
150% - 200%: Schlecht 
> 200%: Kritisch 

Legende: N/V = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 

Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen 

Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 10
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